


BESCHLUSSVORLAGE Großschirma, 30.04.2025

TOP 3
zur Sondersitzung des Stadtrates am 08.05.2025

Wahl – Stellenbesetzung Leiter Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage an: Stadtrat Großschirma - nichtöffentlich  08.05.2025
Stadtrat Großschirma – öffentlich 08.05.2025

Erläuterung:

Die aktuelle Leiterin des Haupt- du Ordnungsamtes beendet zum 30.06.2025 ihr 
Beschäftigungsverhältnis mit der Stadtverwaltung Großschirma. Aus diesem Grund wurde 
die Stelle öffentliche ausgeschrieben.

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 06.04.2025 gingen insgesamt acht Bewerbungen in 
der Verwaltung ein. Von diesen wurden fünf Bewerber zu Vorstellungsgesprächen 
eingeladen. 
In Auswertung der Gespräche, an denen die Herr Dr. Weigand und Frau Lippmann 
teilnahmen, wurden zwei Bewerber favorisiert.

Lt. § 28 SächsGemO liegt die Zuständigkeit für die Einstellung leitender Bediensteter beim 
Stadtrat. 

Die Gemeindeordnung regelt außerdem, dass der Stadtrat mittels Wahl zu entscheiden hat. 
Wahlen sind alle Beschlüsse des Gemeinderates, die die Auswahl oder die Bestimmung 
einer oder mehrerer Personen zum Gegenstand haben, mithin alle Entscheidungen in 
Personalsachen.

Dem Stadtrat obliegt zunächst die Entscheidung, ob eine offene oder geheime Wahl 
durchzuführen ist.

Für eine ggf. durchzuführende geheime Wahl wird den Stadträten ein Stimmzettel mit den 
beiden Kandidaten ausgereicht. 

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Großschirma wählt Herrn … / Frau … als Leiter / Leiterin des Haupt- 
und Ordnungsamtes der Stadt Großschirma. Die Einstellung ist schnellstmöglich 
vorzunehmen. 

zur Abstimmung anwesend:

Stimmergebnis: Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen



BESCHLUSSVORLAGE Großschirma, den 02.05.2025

TOP 4
zur Sonder-Sitzung des Stadtrates am 08.05.2025

Beschluss – Kostenbestätigung zur Beauftragung Architekturbüro Simone Göll 
für die Kostenermittlung für die Maßnahme „Sanierung und 
brandschutztechnische Ertüchtigung Grundschule Siebenlehn“ vor 
Inkrafttreten des Haushaltplans 2025

Vorlage an: Stadtrat Großschirma –– öffentlich 08.05.2025

Erläuterung: 

Im Rahmen des erstellten Brandschutzkonzeptes wurden an der Grundschule Siebenlehn 
erhebliche brandschutztechnische und bauliche Mängel ersichtlich. Zur Mängelbeseitigung 
wurde die Durchführung einer Investitionsmaßnahme „Sanierung und brandschutztechnische 
Ertüchtigung Grundschule Siebenlehn“ mit Beschluss 14/2024 in der öffentlichen 
Stadtratssitzung vom 29.08.2024 beschlossen. Zur Fördermittelbeantragung ist zwingend 
eine Kostenermittlung erforderlich. Mit dieser Kostenermittlung wurde das Architekturbüro 
Simone Göll im Sommer 2024 beauftragt. Das Architekturbüro Simone Göll hatte bereits die 
Dachsanierungsmaßnahme an der Grundschule Siebenlehn in 2023 fachlich betreut, deren 
Durchführung weitere Mängel am Gebäude hervorbrachten, welche schlussendlich ebenfalls 
in der Planung und Einreichung eines Fördermittelantrages zur Maßnahme „Sanierung und 
brandschutztechnische Ertüchtigung Grundschule Siebenlehn“ mit eingeflossen sind. Frau 
Göll kennt damit das Objekt und konnte neben dem engen Zeitfenster zur 
Fördermittelbeantragung im Sommer 2024 parallel zur vakanten Stelle des Bauamtsleiters 
und des Bürgermeisters die notwendige fachlich fundierte Planungsleistung erbringen. Zur 
Durchführung der Kostenermittlung wurden die LPH 1 – 3 beauftragt. Die ermittelten Kosten 
betragen 1.251.146,04 € und sind auf Basis des Beschlusses 14/2024 auch fester 
Bestandteil des Investitionsplanes 2025-2028 der Stadt Großschirma.

Für diese Planung sind nun mehr die Honorarrechnungen wie folgt zu begleichen:

1. Rechnung - Leistungsphase 1-2
Rechnungsbetrag: 5.412,36 €
Rechnungsdatum: 31.03.2025 
Zahlungsziel: 15.04.2025

2. Rechnung – Leistungsphase 3
Rechnungsbetrag: 17.304,68 € 
Rechnungsdatum: 31.03.2025
Zahlungsziel: 15.04.2025

Gesamtsumme 22.717,04 €

Aufgrund urlaubsbedingten Ausfalls konnte die Rechnung erst in KW 16 im Buchungssystem 
der Stadt Großschirma erfasst werden. 



Die Beschlussfassung ist entsprechend Hauptsatzung der Stadt durch den Technischen 
Ausschuss zu beschließen. Die nächste Sitzung findet erst am 02.06.2025 statt. Aus 
Gründen des abgelaufenen Zahlungszieles und der Vermeidung von Mahnungskosten wird 
vorgeschlagen, die Bezahlung der Rechnungen in der Sondersitzung des Stadtrats am 
08.05.2025 mit zu beschließen, da der Stadtrat nach § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung „jede 
Angelegenheit an sich ziehen“ kann. Somit wird auch eine weitere Sondersitzung vor der 
nächsten regulären Sitzung des Stadtrates am 26.05.2025 und damit die Überschreitung des 
Zahlungszieles von fast sechs Wochen vermieden.

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat der Stadt Großschirma beschließt die Bezahlung der Rechnungen vor 
Inkrafttreten des Haushaltes 2025. Die Rechnungen an das Architekturbüro Simone Göll 
i.H.v. 22.717,04 € werden bestätigt. Der Stadtrat bestätigt damit die Kosten vor Inkrafttreten 
des Haushaltes 2025. 
Die Kostendeckung erfolgt im TH 2 über die Investitionsnummer 111301.11.25.01 
„Sanierung und brandschutztechnische Ertüchtigung der Grundschule Siebenlehn“.

zur Abstimmung anwesend:

Stimmergebnis: Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:


